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Abteilung/FB Datum Status 
Fachbereich 21 29.04.2009 öffentlich 

 Az:  
 
Beratungsfolge: Sitzungsdatum:  
Bau- und Umweltausschuss 14.05.2009 zur Empfehlung 
Verwaltungsausschuss 26.05.2009 zur Empfehlung 
Rat 24.06.2009 zum Beschluss 

 
 
Ausweisung eines geschützten Landschaftsbestandteils in Accum 

 
Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahmen werden im Wortlaut der Ziffern 1 bis 3.10 der Anlage zur 
Sitzungsvorlage beschlossen. 
 
Die der Sitzungsvorlage im Original beigefügte Satzung zur Ausweisung des 
geschützten Landschaftsbestandteils in Accum unter der Bezeichnung GLB FRI 27 
wird beschlossen. 
 
 
Begründung: 
Der Verwaltungsausschuss hat die Verwaltung am 24.02.09 beauftragt, das 
Verfahren gemäß § 28 (2) Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG) i. V. m. §§ 
6, 40 Niedersächsischer Gemeindeordnung (NGO) zur Ausweisung des 
Baumbestandes im Bereich der Pastorei und des Gemeindehauses sowie des 
Ehrenmals am Niederweg als Geschützten Landschaftsbestandteil einzuleiten. 
 
Das Beteiligungsverfahren ist in der Zeit vom 9. März 2009 bis 11. Mai 2009 
durchgeführt worden. Vor dem Erlass dieser Verordnung nach § 28 NNatG sind 
neben den Trägern öffentlicher Belange die betroffenen Eigentümer und die 
betroffenen Nutzungsberechtigten sowie die anerkannten Naturschutzverbände 
beteiligt worden. 
 
Die Abwägung zu den eingegangenen Anregungen ist dieser Sitzungsvorlage als 
Anlage 3 beigefügt. Die Inhalte der Abwägung wurden in den Satzungstext 
eingearbeitet. 
 
 



 


